
58 C. Die Entwicklung Preußens zum Verfassungsstaat zc.

Regierungen beseitigten. In Österreich wurde Metternich durch einen
Aufruhr gestürzt und zur Flucht genötigt.

Revolution 18&amp;amp;T Auch Preußen blieb diesmal nicht verschont. Nach langem Drängen
erklärte sich endlich am 18. März Friedrich Wilhelm IV bereit, das kon¬
servative Ministerium zu entlassen, eine freiheitliche Verfassung zu
gestatten und sofort einen Landtag zu berufen. Freudig begeistert strömte
das Volk daraufhin vor das Schloß, um dem König zu danken, als durch
einen unaufgeklärten Zufall zwei Schüsse aus den Reihen der dort auf-
gestellten Truppen fielen, die niemand trafen. Sofort erscholl der Ruf:
„Wir sind verraten". Von ausländischen Hetzern bearbeitet, schritt das
Volk zum Aufruhr. Die vorgehenden Truppen nahmen ohne Schwierig-
keit die aufgeworfenen Barrikaden, erhielten aber dann den Verhängnis-
vollen Befehl, sich zurückzuziehen, ja Berlin zu verlassen. Nun gewann
der Pöbel die Oberhand. Der König mußte sich aufs tiefste vor ihm
demütigen, sein Bruder, der Prinz Wilhelm nach England fliehen.

^verjammiung^ Endlich am 22. Mai trat die nach den Vorschlägen des Vereinigten
22.Mai. Landtags gewählte Nationalversammlung zusammen, in der bald

allerlei fanatische Schwärmer die Oberhand gewannen. Sie erwies sich
zu praktischer Arbeit unfähig, ja sie konnte nicht einmal dem Treiben
des Pöbels, der das Zeughaus stürmte und andere maßlose Aus-
schreitungen beging, steuern. Alles atmete auf, als der König sich
endlich ermannte, die Nationalversammlung nach Brandenburg verlegte
und endlich auflöste.

Cftrfotu5,$8er= „ § 82. Die vom König gegebene („oktroyierte") Verfassung 1848
1848.1850. (1850). Unmittelbar darauf gab der König seinem Volke eine sehr

liberale Verfassung aus eigener Machtvollkommenheit; am
31. Januar 1850 wurde sie nach der Beratung durch die auf Grund der
neuen Verfassung versammelten beiden Kammern als das preußische Staats-
grundgesetz verkündigt. Mit einigen Änderungen ist sie noch heute in
Kraft. — Unserer preußischen Verfassung liegt die Teilung der

Teilimg der richterlichen, gesetzgebenden und vollziehenden Gewalt zugrunde.
Gewalten, ^ie letztere steht dem König allein zu, die gesetzgebende wird gemein-

schaftlich durch den König und zwei Kammern ausgeübt, die richterliche
Ter flöntg. beruht unabhängig auf der Macht der Gesetze. Der König ist unverletzlich

und unverantwortlich. Jede Regierungshandlung muß jedoch die Gegen-
zeichnung der Minister tragen, die dem Volke verantwortlich sind.
Die Vertreter des Volkes bilden den aus zwei Kammern bestehenden

Herrenhaus. „Landtag". Die erste Kammer, das „Herrenhaus", besteht aus
königlichen Prinzen, adligen Standesherren, die der König beruft, aus
Vertretern des Grundbesitzes, der Städte, Universitäten u. a. Die zweite

Abgeordneten- Kammer, das „Abgeordnetenhaus", kommt auf Grund eines indirekten
(Urwähler wählen Wahlmänner) Dreiklassenwahlrechtes (Abstufung
nach der Steuerleistung) zustande. Die Abgeordneten werden auf fünf


